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Anhang: Darstellung Abgrenzung Netzanschluss 

 

 

 

Netzanschlusspunkt 
Netzanschlusspunkt ist je nach Typ und Ausmass der bestehenden Erschliessung der Abgang von der Haupt- 
bzw. Erschliessungsleitung.  
 
Absperrorgan 
In jede Anschlussleitung ist ein Absperrorgan (Schieber) eingebaut, das sich möglichst nahe am Netzanschluss-
punkt befindet. 
 
Übergabepunkt 
Übergabepunkt zwischen der Anschlussleitung und den Haustechnikanlagen ist der Hauptabstellhahn unmittel-
bar nach der Innenkante der Hauseinführung. Wenn der Hauptabstellhahn weiter als einen Meter nach Hausein-
führung im Gebäude verbaut ist, gilt der Hauseintritt als Übergabepunkt. 
 
Eigentumsgrenze 
Der Wasseranschluss umfasst sämtliche Anlageteile ab Netzanschlusspunkt bis zum Übergabepunkt, inkl. 
Hauptabstellhahn nach der Hauseinführung. Die Anschlussleitung ab der Eigentumsgrenze bis zum Übergabe-
punkt sowie die Haustechnikanlagen ab dem Übergabepunkt stehen im Eigentum des Kunden. Davon ausge-
nommen sind die Messeinrichtungen (inkl. Fernwirkanlagen), welche im Eigentum von RWB verbleiben. 
 


